
17. KW

Veränderung zur 

Vorwoche 

(16. KW)

17. KW

Veränderung zur 

Vorwoche

(16. KW)

BW 14.175 4.601 13.605 4.428 29.04.2022

BY 17.673 5.450 16.133 5.798 29.04.2022

BE 2.592 460 2.592 460 29.04.2022

BB 1.614 948 1.614 948 28.04.2022

HB 471 145 471 145 29.04.2022

HH 2.381 196 2.026 306 25.04.2022

HE 7.021 2.324 7.021 2.324 29.04.2022

MV 2.385 439 2.050 320 29.04.2022

NI 9.992 2.514 9.992 2.514 29.04.2022

NW 14.700 5.947 14.700 5.947 27.04.2022

RP 5.898 1.294 5.898 1.294 29.04.2022

SL 1.002 244 1.002 244 29.04.2022

SN 6.366 549 4.777 527 29.04.2022

ST 954 221 954 221 28.04.2022

SH 3.754 656 3.754 656 29.04.2022

TH 1.054 516 1.054 516 29.04.2022

Summe 92.032 26.504 87.643 26.648

Anmerkungen:

BW

BY

BE

BB

Abfrage der geflüchteten Kinder/Jugendlichen

aus der Ukraine

17. Kalenderwoche (25.04. - 01.05.2022)

 

x = keine Angaben

- = 0 

Wenn sich ein Land in den Schulferien  befindet, werden, sofern nicht trotzdem Daten 

geliefert werden, die Werte aus der Vorwoche dargestellt.

Darunter 1.208 Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft.

Berücksichtigt sind die Meldungen von Schulen in öffentlicher und auch in privater 

Trägerschaft (Stand: 29.04.2022, 16:00 Uhr). 

 

Wie viele geflüchtete Kinder/Jugendliche aus der Ukraine sind an 

den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 

aufgenommen worden? 

StichtagLand

Anzahl
Darunter: Wie viele werden 

seitdem dort unterrichtet?
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- Erhoben wird die Zahl der zum Stichtag neu zugewanderten SuS aus der Ukraine in 

der Erstförderung. 

- allgemeinbildende und berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft, die an der 

Befragung teilgenommen haben

- ohne Schulen des Gesundheitswesens

 

 

Dargestellt sind die Neuaufnahmen an Schulen von Kindern und Jugendlichen mit  1. 

oder 2. ukrainischer Staatsangehörigkeit oder Muttersprache ukrainisch seit 24.02.2022 

unter Berücksichtigung des Wohnortes (Auswertung des tagesaktuellen Datensatzes). 

Die Anzahl der im Land bereits registrierten schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen  

im schulpflichtigen Alter insgesamt liegt aber um ein Vielfaches  höher.  

 

Es werden Schülerinnen und Schüler mit einer ukrainischen Staatsangehörigkeit (1. 

oder 2. Staatsangehörigkeit) erfasst, die ab dem 01.03.22 in eine 

Intensivsprachfördermaßnahme an einer hessischen Schule aufgenommen worden 

sind. Berücksichtigt werden Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.

Seit 01.02.2022 neu aufgenommen mit Staatsangehörigkeit oder Geburtsland oder 

Verkehrssprache gleich ukrainisch.

Berücksichtigt wurden Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.

 

 Die Zahl der aufgenommenen und unterrichteten Schüler ist gleich, da keine 

Unterscheidung möglich ist. Es wird in Thüringen wöchentlich die Gesamtanzahl der 

unterrichteten Schüler aus der Ukraine erfasst und über Differenzbildung zur Vorwoche 

die Zahl der geflüchteten Schüler bestimmt.

öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft

nur öffentliche Schulen; ohne Schulen des Gesundheitswesens und 

Landwirtschaftsschulen

In Schleswig-Holstein wird nur die Zahl der unterrichteten geflüchteten Schülerinnen 

und Schüler erhoben.


